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Original in Englisch
ZUR INFORMATION 
VRE-STELLUNGNAHME ZUR EU-RUNDFUNKMITTEILUNG

Die Versammlung der Regionen Europas ist von der Notwendigkeit eines durch staatliche Mittel (Beihilfen im Verständnis der EU-Kommission) förderbaren oder geförderten öffentlich-rechtlichen Rundfunks als unerlässlichem Faktor der öffentlichen Meinungsbildung und des wechselseitigen kulturellen, gesellschaftlichen und territorialen Zusammenhalts überzeugt.

Die langjährige Beobachtung der Programmgestaltung sowohl der privaten wie auch der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten spricht für die entscheidende Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bei der Verwirklichung der im Protokoll des Vertrages von Amsterdam definierten „Befriedigung der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft“.

Auffallend, doch bedauerlicherweise nicht überraschend, offenbart sich in den geplanten Maßnahmen neuerlich die Grundhaltung, dass der wirtschaftliche Wettbewerb zu schützen ist und nicht etwa die Qualität der programmlichen Leitlinien von jenen Unternehmen, die den stärksten Einfluss auf das Leben und die Kultur der europäischen Bevölkerung ausüben.

Diese Grundhaltung widerspiegelt sich u. a. im geplanten Amsterdam-Test gemäß Art. 86 (2).

Unterstrichen wird die zu den Begriffen wie Kunst, Kultur, Wissenschaft und Religion in Analogie stehende selbständige kulturelle Funktion der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im weitesten Sinn, welche unabhängig ist von eventuell ähnlichen Funktionen dienenden Programmteilen privater Anbieter.

Unter der Formulierung „kulturelle und soziale Bedürfnisse der Gesellschaft“ sollten ohne inhaltliche Einschränkung auch Bereiche wie Bildung, Lebenslanges Lernen und Unterhaltung anerkannt sein. Unter demokratischen Bedürfnissen hingegen ist besonders objektive Information zur Festigung der demokratischen Grundlage der Gesellschaft zu verstehen, die nicht wirtschaftlichen Interessen allein dient.

Die Regionen Europas sehen in der ungefährdeten Existenz öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten darüber hinaus

· eine notwendige Garantie für die mediale Subsidiarität

· als Instrument der regionalen Governance,

· wie gleichzeitig der kulturellen und Identität stiftenden Rolle der Regionen im Sinne der Stärkung der sozialen und territorialen Kohäsion, und

· des Schutzes von weniger verbreiteten Sprachen, von Minderheitensprachen sowie der Erhaltung der Kultur und Identität von ethnischen, kulturellen und religiösen Minderheiten,

· eine Möglichkeit der friedlichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch authentische Repräsentation und damit

· eine friedensstiftende Rolle öffentlich-rechtlicher Medien.

· ein mögliches Instrument der Schaffung eines gesamteuropäischen Gemeinschaftsbewusstseins, das von den gegenwärtigen Programmen nicht angestrebt wird.

Es muss daher gewährleistet bleiben, dass bei der Entscheidung über die Form und das Ausmaß der so genannten Beihilfe bzw. anderer Formen, wie etwa Gebührenfinanzierung, die kulturelle Eigenständigkeit der Mitgliedsländer und Regionen gewahrt wird.

Ferner muss zwischen ökonomischem Wettbewerb und den kulturellen Aufgaben deutlich unterschieden werden. Ziel einer Revision der Richtlinie sollte die Abgrenzung und Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einer zunehmend kommerzialisierten und globalisierten Medienlandschaft sein.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte darüber hinaus in seinem Spielraum bei der Entwicklung neuer Dienste gestärkt werden, um technologische Neuerungen unabhängig von ihrer unmittelbaren Marktfähigkeit zu entwickeln und zu erproben. Dazu bedarf es eines gewissen Schutzraums, damit nicht nur „Quotenhits“ sondern auch verantwortungsbewusste (z. B. auch auf lebenslanges Lernen hin orientierte und mediales Bewusstsein/Medien​bil​dung fördernde) Anwendungen entwickelt werden können.

Die Regionen Europas halten des Weiteren eine unabhängige externe Kontrolle für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk als unerlässlich. Diese zu fordern und zu gewährleisten, kann Aufgabe der Richtlinie sein.

Allgemeine Kriterien, auf die dabei besonderes Augenmerk gelegt werden sollte, könnten dafür einen Rahmen vorgeben, der von den nationalen Gremien zu beachten ist und die UÅNberprüfung der Erfüllung des öffentlichen Auftrags erleichtert.
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